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Den Klägern steht ein Anspruch auf Rückzahlung des 
Ausgleichsbetrags nach § 812 Abs. 1 S. 1 Var. 1 BGB zu, 
da die Vereinbarung des Wiederkaufsrechts mit einer 
30-jährigen Ausübungsfrist im Grundstückskaufvertrag 
eine unangemessene Vertragsgestaltung (§ 11 Abs. 2 
S. 1 BauGB) bedeutet. Der BGH stellt klar, dass der 
Grundstückskaufvertrag der Parteien ein städtebau-
licher Vertrag i. S. v. § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BauGB ist. 
Der erforderliche Zusammenhang mit der gemeindlichen 
Bauleitplanung ergebe sich aus dem Verkauf als Bauplatz 
und der Vereinbarung einer Bauverpflichtung nach den 
Vorgaben eines (künftigen) Bebauungsplans. Der verbillig-
te Verkauf diene der Sicherung der Bauleitplanung durch 
Förderung des Einheimischenwohnungsbaus.

Nicht zu messen seien die vertraglichen Vereinbarungen 
an den §§ 305 ff. BGB, da diese grundsätzlich durch 
die spezialgesetzliche Rechtsfolgeregelung für städtebau-
liche Verträge in § 11 Abs. 2 BauGB verdrängt wür-
den. Abermals offen lässt der BGH dabei, ob dies auch 
für Verträge gilt, die nach dem 31.12.1994 (also nach 
Inkrafttreten der EG-Klauselrichtlinie) geschlossen worden 
sind. 

Laut BGH verstößt die Vereinbarung eines Wiederkaufsrechts 
„zur Sicherung des mit der verbilligten Abgabe des 
Grundstücks als Bauland im Einheimischenmodell ver-
folgten städtebaulichen Ziels“ zwar nicht generell gegen 
das Gebot angemessener Vertragsgestaltung (§ 11 Abs. 2 
S. 1 BauGB). Anderes gelte jedoch für die vereinbarte 
Ausübungsfrist (§ 462 S. 2 BGB) von dreißig Jahren. Diese 
sei angesichts der gewährten Verbilligung von 14,14 % un-
verhältnismäßig lang.

Beschränkungen, die dem Subventionsempfänger auferlegt 
würden, seien nur dann angemessen, wenn sie geeignet und 
erforderlich seien, um die mit dem Einheimischenmodell 
zulässigerweise verfolgten Zwecke im Bereich der 
Wohnungsbau-, Siedlungs- oder Familienpolitik für einen 
angemessenen Zeitraum sicherzustellen. Zumutbar sei die 
mit der Bindung auferlegte Belastung nur, wenn sie zeitlich 
begrenzt sei und die Länge der Ausübungsfrist in angemes-
senem Verhältnis zur Höhe der durch den Preisnachlass 
gewährten Subvention stehe. In der Vergangenheit habe 
der BGH eine Frist von fünfzehn Jahren für zulässig er-
achtet, eine Bindung von über dreißig Jahren in aller 
Regel für unverhältnismäßig. Bindungen von über zwan-
zig Jahren habe der BGH nur dann als verhältnismäßig 
angesehen, wenn die gewährte Subvention deutlich über 
die beim Einheimischenmodell üblichen Abschläge von 
bis zu 30 % gegenüber dem Verkehrswert hinausge-
gangen sei. Werde – wie vorliegend – ein nur geringer 
Preisnachlass (weniger als 20 %) gewährt, verstoße die 
Bindung von über zwanzig Jahren gegen das Gebot an-
gemessener Vertragsgestaltung. Die Gemeinde erlange 
einen unverhältnismäßigen Vorteil, wenn der Beschränkung 
des Käufers in seiner Verfügungsmacht keine oder nur 
eine geringe Vergünstigung beim Kaufpreis gegenüberste-
he. Die Verhinderung der Bodenspekulation zulasten der 
Allgemeinheit durch eine längere Frist könne kein anderes 
Ergebnis rechtfertigen. Unbeachtlich sei auch, dass der 
Weiterverkauf an Abkömmlinge und deren Ehegatten ge-
stattet worden sei.

Der BGH lässt offen, ob der Verstoß gegen § 11 Abs. 2 S. 1 
BauGB zur Nichtigkeit des Wiederkaufsrechts insgesamt 
oder entsprechend § 139 BGB nur zur Verkürzung der ver-
einbarten auf eine angemessene Ausübungsfrist führt. Eine 

längere Frist als zwanzig Jahre wäre nicht angemessen; das 
Grundstück sei jedoch erst nach Ablauf dieser Frist weiter-
veräußert worden.

Hinweis
Abzugrenzen ist der vorliegende Fall des „klassischen“ 
Einheimischenmodells von dem Fall, dass eine öffent-
lich-rechtliche Körperschaft lediglich ein Erbbaurecht 
ausgibt. Insoweit sind mit dem Gebot angemesse-
ner Vertragsgestaltung (§ 11 Abs. 2 S. 1 BauGB) auch 
Verwendungsbeschränkungen und Heimfallrechte für 
die gesamte Dauer des Erbbaurechts vereinbar, damit 
aber regelmäßig für einen Zeitraum von mehr als dreißig 
Jahren (BGH DNotI-Report 2015, 125).

BGB §§ 133, 873 Abs. 1, 1010; GBO §§ 46 
Abs. 2, 53 Abs. 1 S. 1
Aufhebungsausschluss bei Miteigentümer-
gemeinschaft an Grundstück; keine Wirkung 
des Aufhebungsausschlusses ggü. Teilsonder-
nachfolger; Auslegung der ursprünglichen 
Aufhebungsvereinbarung

1. Ist nach Übertragung eines Teils eines Miteigentums 
im Grundbuch zwar der Ausschluss des Rechts, 
die Aufhebung der Gemeinschaft zu verlangen, im 
Verhältnis der bisherigen Miteigentümer und im 
Verhältnis des neuen Miteigentümers zu dem nicht 
an der Veräußerung beteiligten Miteigentümer, nicht 
aber im Verhältnis von Erwerber und Veräußerer ein-
getragen, so kommt eine Grundbuchunrichtigkeit nur 
in Betracht, wenn die Auslegung der ursprünglichen 
Bestellung ergibt, dass der Ausschluss zugunsten aller, 
auch der erst später hinzukommenden Miteigentümer 
bestehen soll.

2. Wird das nur zugunsten der vorhandenen 
Miteigentümer eingetragene Recht vom neuen 
Miteigentümer übernommen, ist damit nicht ohne 
Weiteres auch eine Bindung zwischen Veräußerer und 
Erwerber vereinbart.

OLG München, Beschl. v. 23.2.2015 – 34 Wx 7/14

Problem 
Haben Miteigentümer eine Benutzungs- oder Verwaltungs-
vereinbarung untereinander getroffen, so wirkt eine sol-
che Vereinbarung beim Eigentumswechsel durch Sonder-
rechtsnachfolge – abweichend von §§ 746, 751 S. 1 BGB – 
nur dann gegenüber dem neuen Bruchteilseigentümer, 
wenn sie im Grundbuch eingetragen ist (so bereits der 
Wortlaut des § 1010 Abs. 1 BGB). Das OLG München 
hat sich in seinem Beschluss vom 23.2.2015 mit der pra-
xisrelevanten Sonderfrage befasst, ob und inwiefern ein 
im Grundbuch eingetragener Aufhebungsausschluss 
zwischen Miteigentümern auch im Verhältnis zu 
einem Teilsondernachfolger bei Teilübertragung eines 
Miteigentumsanteils an diesen gilt, sofern die ursprüng-
lichen Miteigentümer für diesen Fall keine ausdrück-
liche Regelung getroffen haben. Das OLG München 
gelangt überraschenderweise zu dem Ergebnis, dass der 
Teilsondernachfolger zwar in den Aufhebungsausschluss 
des übertragenden Miteigentümers teilweise eintritt (und in-
sofern auch verpflichtet ist), der Aufhebungsausschluss je-
doch im Verhältnis zwischen übertragendem Miteigentümer 
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und erwerbendem Teilsondernachfolger nicht ohne Weiteres 
Wirkung entfaltet.

Der Entscheidung liegt folgender Sachverhalt zugrunde: 
Eine Mutter (M) vereinbarte mit einem ihrer Söhne (S1) den 
Ausschluss der Aufhebung gem. § 1010 Abs. 1 BGB und 
ließ dies im Grundbuch eintragen. Der Ausschluss betraf 
ein Zufahrtsgrundstück, das seit einer Teilübertragung auf 
S1 zu 2/3 im Eigentum der M und zu 1/3 im Eigentum des 
S1 stand. Kurze Zeit später überließ M ihrem weiteren Sohn 
(S2) die Hälfte ihres verbliebenen 2/3-Miteigentumsanteils 
(d. h. einen 1/3-Miteigentumsanteil) zu Eigentum, wobei 
S2 in der notariellen Urkunde ausdrücklich die Belastung 
des übernommenen Anteils zugunsten des jeweiligen 
Miteigentümers, nämlich den Ausschluss der Aufhebung 
der Gemeinschaft nach § 1010 BGB übernahm. Daraufhin 
vermerkte das Grundbuchamt im Grundbuch, dass der 
von S2 übernommene 1/3-Miteigentumsanteil nur im 
Verhältnis zu S1 mit dem Aufhebungsausschluss belastet 
sei, nicht jedoch im Verhältnis zu M. M und S2 beantrag-
ten daher, die Eintragung dahingehend zu berichtigen, dass 
der von S2 übernommene 1/3-Miteigentumsanteil nicht nur 
zugunsten von S1, sondern auch zugunsten der jeweiligen 
anderen Miteigentümer (also einschließlich M) mit dem 
Aufhebungsausschluss belastet sei. Das Grundbuchamt 
wies diesen Antrag zurück. Es vertrat die Ansicht, die ur-
sprüngliche Vereinbarung zwischen M und S1 betreffe nur 
die ursprünglichen Anteile von M (2/3-Miteigentumsanteil) 
und von S1 (1/3-Miteigentumsanteil). Eine Erstreckung 
auf die Untergemeinschaft mit S2 setze hingegen eine 
neue Vereinbarung der M mit diesem voraus. Dass S2 den 
Aufhebungsausschluss übernommen habe, bedeute nur die 
Anerkennung des bestehenden Rechtszustands, enthalte 
aber keine ergänzende Vereinbarung.

M und S2 legten gegen die Zurückweisung des 
Grundbuchamts Beschwerde ein. Das OLG München leg-
te dies als das Begehren aus, dass ein Amtswiderspruch 
nach § 53 Abs. 1 S. 1 GBO eingetragen werde. 

Entscheidung 
Das OLG München erachtet die Beschwerde als unbegrün-
det. 

Ähnlich wie das Grundbuchamt gelangt das OLG zu dem 
Ergebnis, dass der ursprünglich zwischen M und S1 ver-
einbarte und im Grundbuch verlautbarte Ausschluss der 
Aufhebung der Gemeinschaft auch nach Teilübertragung 
des Miteigentumsanteils von M an S2 nur im Verhältnis 
zwischen M und S1 sowie (abgeleitet) im Verhältnis zwi-
schen S2 und S1 gelte. Keine Geltung beanspruche der 
Aufhebungsausschluss hingegen zwischen M und S2. 
Dies ergebe sich aus einer Auslegung der ursprünglichen 
Ausschlussvereinbarung zwischen M und S1.

Für die Auslegung der ursprünglichen Miteigentümer-
vereinbarung zieht das OLG München § 133 BGB 
entsprechend heran. Dabei sei zu berücksichti-
gen, dass der das Grundbuchverfahren beherrschen-
de Bestimmtheitsgrundsatz und das grundsätzliche 
Erfordernis urkundlich belegter Eintragungsunterlagen 
der Auslegung durch das Grundbuchamt Grenzen setz-
ten. Dass der „Ausschluss des Rechts, die Aufhebung 
der Gemeinschaft zu verlangen, nach der nächstliegen-
den Bedeutung alle möglichen, auch später nach weite-
ren Teilungen hinzukommenden Miteigentümer umfassen 
solle“, ergebe sich „weder zwangsläufig noch als ohne 
weiteres gewollter Regelungsinhalt“. Vielmehr sei keines-

wegs auszuschließen, dass ein Teilsondernachfolger kein 
eminentes Interesse habe, dass der ursprünglich verein-
barte Ausschluss der Aufhebung auch in jedem durch die 
Teilübertragung entstehenden Verhältnis gelte. So könne 
der Eigentümer eines Hinterliegergrundstücks etwa ein 
größeres Interesse an einem Aufhebungsausschluss haben 
als ein Nachbar des Zufahrtsgrundstücks, der selbst unmit-
telbaren Zugang zur Straße habe. 

Ähnlich restriktiv legt das OLG München den 
Vertrag zwischen M und S2 aus, mit dem S2 einen 
Teil des ursprünglichen 2/3-Miteigentumsanteils der M 
(1/3-Miteigentumsanteil) übernommen hat. Zwar habe 
S2 darin ausdrücklich den Ausschluss der Aufhebung 
der Gemeinschaft übernommen; hieraus lasse sich aber 
nicht schließen, dass M und S2 konkludent auch unter-
einander einen Aufhebungsausschluss hätten vereinbaren 
wollen.

Fazit
Die Entscheidung des OLG München, die in dieser Form 
nicht unbedingt zu erwarten war, ist in doppelter Hinsicht 
beachtenswert. Angesichts der restriktiven Auslegung des 
OLG kann sich zum einen – sofern dies gewollt ist – be-
reits bei der Vereinbarung eines Aufhebungsausschlusses 
gem. § 1010 BGB eine klarstellende Regelung empfeh-
len, dass der Ausschluss bei späteren (Teil-)Übertragungen 
von Miteigentumsanteilen mit Wirkung zwischen sämtli-
chen Miteigentümern (weiter) Geltung beansprucht. Zum 
anderen mag sich anlässlich einer (Teil-)Übertragung 
die Klarstellung anbieten, dass der Aufhebungsausschluss 
spätestens ab Übertragung auch zwischen dem veräu-
ßernden Miteigentümer und dem teilweise in die 
Miteigentümerstellung eintretenden Erwerber gelten soll. 
Nimmt man die Entscheidungsgründe des vorliegenden 
Beschlusses zum Maßstab, wird das Grundbuchamt näm-
lich nur dann eine klarstellende Regelung in Abteilung II des 
Grundbuchs eintragen, wenn entweder die Miteigentümer- 
oder die Übernahmevereinbarung einen Parteiwillen, dass 
der Aufhebungsausschluss erga omnes gelten soll, hinrei-
chend erkennen lässt.

P. Ries (Hrsg.), Praxis- und Formularbuch zum 
Registerrecht, 3. Aufl., RWS Verlag, Köln 2015, 653 
Seiten, 84.– €

Das bislang von Böttcher und Ries herausgegebene Buch 
„Formularpraxis des Registerrechts“ ist unter dem neuen 
Titel „Praxis- und Formularbuch zum Registerrecht“ in 
dritter Auflage erschienen. Die Änderung des Titels ist 
konsequent: Das Buch ist kein reines Formularbuch, die 
einzelnen Formulare sind jeweils in die Darstellung des 
Gesellschafts- und Registerrechts eingebettet. Das Werk 
wird nunmehr alleine von Ries herausgegeben, einem der 
profiliertesten Kenner des Handelsregisterrechts, der in sei-
nen Publikationen wissenschaftliche und praktische Fragen 
in geschickter Weise miteinander zu verknüpfen weiß.

Das Buch vereint insgesamt 218 Muster, die nahezu sämtli-
che Konstellationen behandeln. Die Darstellung ist auf die 
Belange der Praxis zugeschnitten. Der Abschnitt zur Form 
der Handelsregisteranmeldung (§ 12 Abs. 1 S. 1 HGB) ent-
hält den Hinweis, dass nachträgliche Änderungen im Text 
einer unterschriftsbeglaubigten Handelsregisteranmeldung 
durch den Notar möglich sind, wenn der Unterzeichner 
den Notar hierzu anweist (Rn. 1.66). Die Möglichkeit 
einer Notarbestätigung zur Vollmacht im elektroni-


